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BFS-Nr  : 26

Stimmberechtigte Stimmrechtsausweise Antwortkuverts
ohne  Stimm-

rechtsausweiseTotal
Total

eingegangen
Urnen

I

Vorzeitig
' Brieflich

gültig
' Brieflich  nicht

unterzeichnet

515 274 17 3 253 1 o

Vorlage 1 a

Verfassung  des  Kantons  Zürich  (Änderung  vom  25. Oktober  202"1 : Klimaschutz)

Total

eingegangen

263

Stimmzettel

Ungültig  Gültig

eingelegt  eingelegt  Leer

I  262  3

Ungültig

o

Gültig

259

Ja

138

Stimmen

Nein

121

Stimm-
beteili-
gung%

51.07

Vorlage  ';)'

Verfassung  des  Kantons  Zürich  (Änderung  vom  15. November  2021:  Stimm-  und  Wahlrechtsalter  16

[ohne Herabsetzung des Wählbarkeitsalters "181)

Stimmzettel Stimmen

Total

eingegangen

Ungültig  Gültig

eingelegt  eingelegt
Leer Ungültig Gültig Ja Nein

Stimm-
beteili-
gung%

268 I 267 2 o 265 55 210 52.04

Vor1age.'4-

Kantonales  Bürgerrechtsgesetz  (KBüG)

Total

eingegangen

263

Stimmzettel

Ungültig  Gültig

eingelegt  eingelegt  leer

I  262  7

Ungültig

o

Gültig

255

Stimmen

Ja

135

Nein

120

Stimm-
beteili-
gung%

51.07

Vorlage  4a

Kantonale  Volksinitiative  «für  eine  Elternzeit  (Elternzeit-lnitiative)»

Total

eingegangen

268

Stimmzettel

Ungültig  Gültig

eingelegt  eingelegt  Leer

I  267  0

UngÜltig

o

Gültig

267

Ja

71

Stimmen

Nein

196

Stimm-
beteili-
gung%

52.04

Einsatz  von technischen  Hilfsmitteln  bei der  Auszählung:  Es wurden  keine  technischen  Hilfsmittel  eingesetzt.

Ordnungswidrigkeiten'!ahrend der  Abstimmung  und die dagegen  getroffenen  Anordnungen:

/'l

Für das Wahlbüro:l:
Präsidentln:

se«reteirinischreiberin:ll,k't,7l

1. Mitglied:

2. Mitglied.'

Dieses  Protokoll  ist sofort  nach  der  Unterzeichnung  mit  A-Post  an die folgende  Adresse  zu senden:

Statistisches  Amt,  Schöntalstrasse  5, Postfach,  8090  Zürich.

Die Stimmzettel,  die Stimmrechtsausweise  und die Hilfsunterlagen  sind bis zum  Abschluss  aller  Rechts-

mittelverfahren  bei der  Gemeindeverwaltung  aufzubewahren.


